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eFormular
  
Stadt Erlangen  
Stadtkasse 
91051 Erlangen

Sie erreichen uns in der Nägelsbachstraße 38:  
Mo 08:00 bis 12:00 Uhr und 14:00 bis 18:00 Uhr 
Di, Fr 08:00 bis 12:00 Uhr  
Do 08:00 bis 14:00 Uhr 
Mi geschlossen 
Telefon siehe zu Grunde liegenden Bescheid 
  
  
Den Beleg im Original zurück senden!
Gläubiger-Identifikationsnummer: DE16KAS00000009478

SEPA-Lastschriftmandat
Angaben Zahlungspflichtiger:

Name Vorname

Firma

Straße Hausnummer

Postleitzahl Ort

Fax Telefon

E-Mail

Betroffenes Grundstück (Straße, Objekt oder Flur-Nummer) 

Kassenzeichen oder Finanzadressnummer gemäß Bescheid oder Rechnung

Abgebucht werden soll: (Nicht für einmalige Abbuchungen)

Grundabgaben Gewerbesteuer mit Zinsen & Zuschlägen
Hundesteuer Hortgebühr / Verpflegung

Kindergartengebühr / Verpflegung Krippe / Verpflegung

Miete Pacht
Erbbauzins Lern- und Spielstuben / Verpflegung
Sondernutzungsgebühren

Sonstige

Niederschlagswasser

1. SEPA-Lastschriftmandat 
Ich ermächtige die Stadtkasse Erlangen, Zahlungen von meinem Konto mittels Lastschrift einzuziehen. Zugleich weise ich 
mein Kreditinstitut an, die von der Stadtkasse Erlangen auf mein Konto gezogenen Lastschriften einzulösen. 
Hinweis: Ich kann innerhalb von acht Wochen, beginnend mit dem Belastungsdatum, die Erstattung des belasteten 
Betrages verlangen. Es gelten dabei die mit meinem Kreditinstitut vereinbarten Bedingungen.

Bankverbindung des Zahlungspflichtigen:
Kontoinhaber Kreditinstitut (Name)

IBAN BIC

Abbuchung ab (Datum)

UnterschriftOrt, Datum

DE
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Wichtige Informationen zum SEPA-Mandat und zum Gebrauch des Formulars: 
1.   Die Teilnahme am Einzugsverfahren ist freiwillig. 
2.   Die Ermächtigung kann jederzeit widerrufen werden. Sie gilt bis zum Widerruf. 
3.   Wird ein Mandat 36 Monate lang nicht in Anspruch genommen, so verfällt es automatisch. Mit jedem 

  Lastschrifteinzug beginnt diese Frist von vorne und erneuert sich um 36 Monate. Liegt kein gültiges 
  Mandat vor, so wird die Lastschrift abgewiesen, bis ein neues Landschriftmandat erteilt ist. Eine  
  Überprüfung der 36-Monatsfrist durch die Stadt Erlangen erfolgt nicht.  

4.   Bitte reichen Sie die Ermächtigung vollständig ausgefüllt und unterschrieben ein. Beachten Sie 
      bitte, dass Abbuchungen von Sparkonten nicht möglich sind. Sollte sich Ihr Konto ändern bitten 
      wir rechtzeitig um Mitteilung, damit Rückbuchungsgebühren vermieden werden. 
5.   Bei einer Änderung der Kontoverbindung ist ein neues SEPA-Lastschriftmandat notwendig! 
6.   Sorgen Sie dafür, dass Ihr Konto die erforderliche Deckung aufweist, andernfalls ist das 
      kontoführende Geldinstitut nicht verpflichtet, dem Abbuchungsauftrag zu entsprechen. 
7.   Ihre Bank wird durch Überweisungsträger/Lastschriften über den jeweiligen Zahlungsgrund 
      unterrichtet. 
8.   Achtung: Bei Abgabe des SEPA-Mandats nicht gleichzeitig einzahlen. 
      Bitte um Überprüfung Ihres Dauerauftrages 
9.   Sie können dieses Formular herunterladen, mit dem Adobe Reader ausfüllen und mit Inhalt 
      abspeichern. Danach können Sie Änderungen vornehmen und das Formular unter einem 
      anderen Namen speichern. Wenn Sie also verschiedene Einzugermächtigungen abgeben 
      möchten, brauchen Sie das Formular nicht jedes Mal neu ausfüllen. Allerdings benötigen Sie 
      jeweils ein Formular für eine Abgabeart. 
10. Sie müssen dieses Formular ausdrucken und unterschreiben. Im Anschluss können Sie es per 
      Post an die Stadtkasse senden.  
11. Dies ist ein statisches Formular. Sie können alle Möglichkeiten von diesem Formular mit dem 
      Adobe Reader nutzen, den Sie unter  http://www.adobe.de/products/acrobat/readermain.html 
      kostenlos erhalten. 
12. Im Rahmen des Lastschriftverfahrens anfallende Kosten (Rückbelastungsgebühren) sind vom 
  Zahlungspflichtigen zu tragen, wenn dieser deren Entstehung zu vertreten hat. 
13. Für die Stadt Erlangen besteht keine rechtliche Verpflichtung zur Annahme der SEPA-Lastschrift. 
 Die Stadt ist berechtigt, in begründeten Fällen, die Ausführung abzulehnen bzw. einzustellen. 
14. Wird eine Lastschrift rückbelastet, aus welchen Gründen auch immer, wird das Lastschriftmandat 
 ungültig und erlischt.

© Stadt Erlangen Amt 20 07/2018 
SEPA-Lastschriftmandat

Datenschutzhinweise im Zusammenhang mit dem SEPA-Lastschriftverfahren 
1. Name und Kontaktdaten des Verantwortlichen 
 Stadt Erlangen, Rathausplatz 1, 91052 Erlangen, stadt@stadt.erlangen.de, Telefon: 09131/86-0. 
2. Kontaktdaten des Datenschutzbeauftragten 
 Stadt Erlangen, Datenschutzbeauftragte der Stadt Erlangen, Rathausplatz 1, 91052 Erlangen, datenschutz@stadt.erlangen.de, 
 Telefon: 09131/86-2321 bzw. 86-2273. 
3. Zwecke und Rechtsgrundlagen der Datenverarbeitung 
 Ihre Daten werden zum Zweck der Durchführung des SEPA-Lastschriftverfahrens für Forderungen der Stadt Erlangen verarbeitet. 
 Rechtsgrundlage ist die uns von Ihnen erteilte Einwilligung gem. Art.6 Abs.1 Buchst. a) DSGVO. 
4. Empfänger oder Kategorien von Empfängern von personenbezogenen Daten 
 Welche personenbezogenen Daten wir zu dem oben genannten Zweck von Ihnen erheben, sind auf der Vorderseite dieses 
 Vordrucks aufgeführt. Sobald die Stadtkasse das von Ihnen unterschriebene SEPA-Lastschriftmandat erhalten hat, werden die  
 darin von Ihnen angegebenen Daten (Name, Vorname, Adresse, Name und Sitz Ihres Kreditinstituts, IBAN etc.) für die Abbuchung 
 der von Ihnen auf dem Vordruck angekreuzten Lastschriftforderungen gespeichert. Die Daten werden im Lastschriftverfahren per 
 Datentransfer an das von Ihnen angegebene Bankinstitut übermittelt. 
5. Dauer der Speicherung der personenbezogenen Daten 
 Ihre personenbezogenen Daten werden solange gespeichert, bis Sie Ihre Einwilligungwiderrufen haben. Bitte beachten Sie, dass  
 der Widerruf Ihrer Einwilligung nur für die Zukunft gilt. Darüber hinaus bitten wir um Beachtung, dass wir gegebenenfalls einer 
 Löschung Ihrer personenbezogenen Daten nicht nachkommen können, solange wir den gesetzlichen Aufbewahrungs- bzw. Ver- 
 jährungsfristen unterliegen. Darüber hinaus verfällt ein Mandat automatisch, wenn es 36 Monate nicht in Anspruch genommen wird. 
5. Betroffenenrechte 
 Nach der Datenschutz-Grundverordnung stehen Ihnen folgende Rechte zu: 
 Werden Ihre personenbezogenen Daten verarbeitet, so haben Sie das Recht Auskunft über die zu Ihrer Person gespeicherten Daten 
 zu erhalten (Art. 15 DSGVO). Sollten unrichtige personenbezogene Daten verarbeitet werden, steht Ihnen ein Recht auf Berichtigung 
 zu (Art. 16 DSGVO). Liegen die gesetzlichen Voraussetzungen vor, so können Sie die Löschung oder Einschränkung der 
 Verarbeitung  verlangen sowie Widerspruch gegen die Verarbeitung einlegen (Art. 17, 18 und 21 DSGVO). Wenn Sie in die 
 Datenverarbeitung eingewilligt haben oder ein Vertrag zur Datenverarbeitung besteht und die Datenverarbeitung mithilfe 
 automatisierter Verfahren durchgeführt wird, steht Ihnen gegebenenfalls ein Recht auf Datenübertragbarkeit zu (Art. 20 DSGVO). 
 Sollten Sie von Ihren oben genannten Rechten Gebrauch machen, prüft die Stadt Erlangen, ob die gesetzlichen Voraussetzungen 
 hierfür erfüllt sind. 
 Weiterhin besteht ein Beschwerderecht beim Bayerischen Landesbeauftragten für den Datenschutz (Postfach 22 12 19, 80502 
 München, Tel.: 089 212672-0, Fax: 089 212672-50; E-Mail: poststelle@datenschutz-bayern.de) 
6. Widerrufsrecht bei Einwilligung 
 Wenn Sie in die Verarbeitung Ihrer personenbezogenen Daten durch eine entsprechende Erklärung eingewilligt haben, können Sie 
 die Einwilligung jederzeit für die Zukunft widerrufen. Die Rechtmäßigkeit der aufgrund der Einwilligung bis zum Widerruf erfolgten 
 Datenverarbeitung wird durch diesen nicht berührt.


